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Beratungsgegenstand: 
5 % -ige pauschale Erstattung der Jahres-Unterrichtsgebühren für das Schuljahr 2019/2020 
des Musikschulkreises Lüdinghausen im Zuge von COVID-19 
- Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses 
 
 
I. Beschlussvorschlag: 
Der nachstehende Dringlichkeitsbeschluss vom 02.04.2020, beschlossen von Herrn Bürgermeister 
Richard Borgmann und Herrn Stv. Bernhard Möllmann wird genehmigt: 
 
Die Stadt Lüdinghausen erstattet in Form einer 5-%-igen Pauschalerstattung die Unterrichtsgebühren 
für das Schuljahr 2019/2020 des Musikschulkreises Lüdinghausen.   
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
§ 60 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 
 
 
III. Sachverhalt: 
Am 02.04.2020 haben Bürgermeister Richard Borgmann und der Stadtverordnete Bernhard Möllmann 
im Wege der äußersten Dinglichkeit beschlossen, dass die Stadt Lüdinghausen in Form einer 5-%-
igen Pauschalerstattung die Unterrichtsgebühren für das Schuljahr 2019/2020 des Musikschulkreises 
Lüdinghausen an die Zahlungspflichtigen erstattet.  
 
Zur näheren Begründung wird auf den als Anlage beigefügten Beschluss verwiesen. 
 
Die hier vorstehende Regelung ist mit allen am Musikschulkreis beteiligten Städten und Gemeinden 
abgestimmt.  
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IV. Finanzielle Auswirkungen:  
 
Der Erstattungsbetrag  beträgt für alle Beteiligten ca. 19.000 € und wird entsprechend den jeweils den 
Orten zustehenden Gebühreneinnahmen ermittelt: 
 
Lüdinghausen:  9.000,-- € 
Nordkirchen:   1.700,-- € 
Olfen:   1.000,-- € 
Senden:  2.600,-- € 
Werne:  4.700,-- € 
 
 
 
 
V. Anlagen: 
Dringlichkeitsbeschluss vom 02.04.2020 
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